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Die Sanierung – eine Chance für Sie! Förderfähige Modernisierungsmaßnahmen Bilder aus dem Sanierungsgebiet

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Stadt Holzgerlingen wurde mit dem Gebiet  „Stadtmit-
te-West II“ in das Sanierungsprogramm des Landes Baden-
Württemberg aufgenommen. Das Landessanierungspro-
gramm bietet Chancen einzelne Gebäude, Plätze, Wege 
und Straßen neu zu gestalten, zu beleben und zu stärken. 

Mit der Aufnahme in das Förderprogramm können kommu-
nale und private Vorhaben im Sanierungsgebiet gefördert 
werden. Private Wohngebäude zu erneuern ist wesent-
lich für das Gelingen der Sanierungsmaßnahme. Mit der 
Modernisierung Ihres Gebäudes können Sie nicht nur die 
Wohnqualität verbessern, sondern Sie leisten auch einen 
wertvollen Beitrag zur Aufwertung des Wohnumfeldes. 
Gleichzeitig zahlt sich die Investition in die Werterhaltung 
Ihres Gebäudes tagtäglich für Sie oder Ihre Mieter aus.

Unser Gemeinderat hat mit den Beschlüssen über die 
Sanierungssatzung und dem Erlass der Förderrichtlinien die 
formalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Fördergelder geschaffen. Nach Anzeige des Vorhabens und 
Abschluss einer entsprechenden Sanierungsvereinbarung, 
kann mit privaten Maßnahmen begonnen werden. 

Das Gelingen der Sanierung hängt im wesentlichen Maße 
von Ihrer Mitwirkung ab. Nutzen Sie die Chancen und 
Möglichkeiten des Landessanierungsprogramms. Über Ihre 
Teilnahme, Mitarbeit und Anregungen freuen wir uns.

Wilfried Dölker
Bürgermeister

Sanierungsmöglichkeiten

Modernisierung und Instandsetzung:
Mit der Modernisierung von privaten Gebäuden sollen 
bauliche Nachteile und Mängel dauerhaft beseitigt und ihr 
Gebrauchswert nachhaltig erhöht werden. Im Mittelpunkt 
steht die umfassende Modernisierung. Zuschussfähig 
können auch punktuelle Maßnahmen sein, wenn durch 
vorherige Modernisierungen das Gebäude ansonsten 
modernen Wohnanforderungen entspricht. Auch bei der 
Erweiterung von Gebäuden um untergeordnete Anbauten 
ist eine Förderung möglich.

Abbruch und Entsiegelung:
Wenn ein Gebäude aus städtebaulichen oder wirtschaft-
lichen Gründen nicht erhalten werden kann, ist für den 
Abbruch eine Kostenerstattung möglich.

Fördervoraussetzungen:
	 Das	Gebäude	befindet	sich	im	Sanierungsgebiet.
 Die Maßnahme entspricht den Sanierungszielen und ist 

wirtschaftlich vertretbar.
 Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung vor Auftrags-

vergabe bzw. Baubeginn mit der Stadt.
 Das Bauvorhaben und die Gestaltung sind mit der Stadt 

und der STEG abzustimmen.
 Die gültigen Bauvorschriften sind einzuhalten, u.a. 

die Energieeinsparverordnung und das Wärmegesetz.
 Je sanierungsbedürftigem Gebäude kann maximal eine 

Fördervereinbarung abgeschlossen werden.

Was wird nicht gefördert?
 Maßnahmen, die ohne Vertrag begonnen wurden.
 Maßnahmen, die nicht vertragskonform durchgeführt 

oder nicht vereinbart wurden.
 Reine Instandhaltungsmaßnahmen 

(„Schönheitsreparaturen“).
 Maßnahmen, die über den Standard hinausgehen, 

sog. Luxusmodernisierungen.
	 Freiflächengestaltung.
 Neubaumaßnahmen.

Vielerlei Baumaßnahmen, die zur Verbesserung der 
Wohnsituation führen, können gefördert werden. Dazu 
gehören beispielsweise:

 Energetische Maßnahmen, wie z.B.
  Erhöhung der Wärmedämmung an Außenwänden, 
 Decken und Dach,

 Austausch von alten Fenstern und Haustüren,
 Einbau einer neuen Heizungsanlage und/oder Warm-
wasserbereitung,

 Erneuerung des Außenputzes, des Daches und 
der Dachrinnen,

 Beseitigung von Feuchteschäden im Mauerwerk,
 Erneuerung der Installationen im Gebäude 

(Elektro, Gas, Wasser und Abwasser),
 Maßnahmen zur Barrierefreiheit,
 Veränderungen der Raumnutzung, der Größe und der 

Zugänglichkeit,
 Verbesserung der Belichtung und Belüftung,
 Erneuerung von Böden, Wänden, Decken, Türen sowie 

Sanitäranlagen.
 u.v.m.


